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Tradition seit 1913 

Bankverbindung: KSK Köln | Gläubiger ID: DE90ZZZ00000448914 

IBAN: DE49370502990007000797 | BIC: COKSDE3XXX 

TSV Much 1913 e.V. Geschäftsstelle: Oberheiden 1D, 53804 Much. Mobil 01577/0385744, 

www.sport.tsv-much.de. Geschäftsführender Vorstand: Florian Gertz (Geschäftsführer), Sascha 

Sommerhäuser (1. Vorsitzender), Dagmar Wimmer (2.Vorsitzende), André Spanier (Schatzmeister), 

Franziska Kleu (Jugendwart). 

 

Einladung zur ordentlichen  

Jahreshauptversammlung der Mitglieder  

Liebe Vereinsmitglieder,  

zur ordentlichen Jahreshauptversammlung für das Jahr 2024 laden wir herzlichst 

ein.  

Die Versammlung findet am 17.03.2026 um 19:00 Uhr in der Gaststätte zum 

Baulig statt.  

Anträge sind gem. §15 (5) der Satzung des TSV Much, über die Geschäftsstelle 

(Oberheiden 1D, 53804 Much) mit einer Frist von 7 Tagen vor der Versammlung 

beim Vorstand einzureichen. Die Anträge sind in der Geschäftsstelle einzusehen.  

Tagesordnung (gem. §15, Absatz 1 unserer Satzung).  

1. Begrüßung, Eröffnung  
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
3. Wahl eines Protokollführers  
4. Verlesung und Genehmigung des Protokolls  
5. Bericht des Vorstandes und aus den Abteilungen  
6. Bericht der Kassenprüfer  
7. Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes  
8. Beschlussfassung über die Entlastung der Kassenprüfer  
9. Wahl eines Versammlungsleiters  
10. Anträge zur Jahreshauptversammlung 
- Satzungsänderungen 
11. Vorstandswahlen 
- Geschäftsführer 
- 2.Vorsitzende/r 
12. Wahl der Kassenprüfer  
13. Verschiedenes 
 
 
 
Mit Sportlichem Gruß  
Der Vorstand 
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Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2024 

 

Liebe Mitglieder, 

hiermit lege ich das Protokoll zur Jahreshauptversammlung (nachfolgend 
kurz JHV genannt) vom 17.03.2026 vor. 

 

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung 

Die Mitgliederversammlung für das Jahr 2024 wurde durch Florian Gertz, 
Geschäftsführer des TSV Much 1913 e.V. um 19:05 Uhr eröffnet. 

Der Geschäftsführer begrüßt alle anwesenden Mitglieder/Übungsleiter 
sowie Abteilungsleiter. 

 

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Es wurde gem. Satzung (§15 Abs. 2) ordnungsgemäß eingeladen. Es 
sind 11 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. 
 
Die Einladung sowie die Liste der Teilnehmer liegen dem Protokoll 
bei. 

TOP 3 Wahl eines Protokollführers 

Florian Gertz schlägt offene Wahlen vor. Alle anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder sind damit einverstanden. 

Sascha Sommerhäuser schlägt Florian Gertz als Protokollführer vor. 

Florian Gertz wird mit 10 Ja-Stimmen gewählt und nimmt die Wahl an. 
Er selbst enthält sich der Wahl. 
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TOP 4 Verlesung und Genehmigung des Protokolls der JHV 2023 

Das Protokoll der JHV 2023 wird durch den Geschäftsführer Florian 
Gertz vorgetragen. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt 
 
 
TOP 5 Bericht des Vorstandes und aus den Abteilungen 

Der Geschäftsführer Florian Gertz musste leider feststellen, dass es 
auch in dem Geschäftsjahr 2024 noch Probleme aus den letzten 
Jahren auftauchen. 
Rücklastschriften über Kündigungen, die nicht bearbeitet worden 
sind bzw. nicht ins System eingetragen worden sind. 
Es gibt mündliche Absprachen, die in keinem Protokoll auftauchen 
und auch nicht immer von jedem eingehalten worden sind. 
So haben wir z.B. Aussagen von Übungsleitern, denen in der 
Vergangenheit versichert worden ist, dass Sie keinen Beitrag mehr 
zahlen müssen, obwohl es in der Vergangenheit immer so geregelt 
worden ist, dass die Übungsleiter bzw. Abteilungsleiter, die nicht 
aktiv sind, einen passiven Beitrag zu leisten haben. 
Hier müssen wir in Zukunft eine klare Regelung schaffen. 
Ebenso hat es in der Vergangenheit mündliche Absprachen darüber 
gegeben, dass die Minijobber die noch zusätzlich Übungsleiter sind 
keine Übungsleiterpauschale beziehen dürfen. 
Dieses Thema wurde in außerordentlichen Vereinsratssitzung 
ausführlich besprochen und in einem Protokoll festgehalten. Die 
Betreffenden Personen, bei denen dies der Fall haben Das Geld 
auch zurücküberwiesen, sodass es hier zu keiner Doppelabrechnung 
gekommen ist. 
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Bericht des Schatzmeisters 

André Spanier berichtet, dass der Verein das Jahr 2024 mit einem 
positiven Ergebnis in Höhe von 3.903,20 € abgeschlossen hat. Das 
Vermögen auf den Konten des Vereins belief sich zum 31.12.2024 auf 
59.481,61 €. Um das Guthaben des Vereins abzuschmelzen, regt André 
Spanier anzuprüfen welche Geräte und welches Sportmaterial erneuert 
werden könnte beziehungsweise, was an Neuanschaffungen sinnhaft 
sind.  

 

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer 

In der Kassenprüfung gab es eine Auffälligkeit, die innerhalb des 
Vereinsrates bereits in einer außerordentlichen Vereinsratssitzung 
diskutiert worden ist. 

Der Bericht der Kassenprüfer liegt bei. 

TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 

Florian Gertz schlägt offene Wahlen vor. Alle anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder sind damit einverstanden. 

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Der Vorstand selbst hat sich 
der Stimme enthalten. 

 

TOP 8 Beschlussfassung über die Entlastung der Kassenprüfer 

Florian Gertz schlägt offene Wahlen vor. Alle anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder sind damit einverstanden. 

Die Kassenprüfer wurden einstimmig entlastet. Die Kassenprüfer selbst 
haben sich der Stimme enthalten. 

 

TOP 9 Wahl eines Versammlungsleiters 
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Florian Gertz, schlägt André Spanier als Versammlungsleiter vor. 
Dieser wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an und führt 
durch die nachfolgenden Vorstandswahlen. 
 
TOP 10 Anträge zur Jahreshauptversammlung 
 
Florian Gertz stellt einen Antrag auf Satzungsänderung. 
Die Änderungen sind in einem beilegten schreiben alle aufgeführt. 
Diese wurden auch alle von Florian Gertz laut vorgelesen. 
 
Die anwesenden Teilnehmer der JHV stimmten einstimmig für die 
Satzungsänderungen. 
Auch hier hat Florian Gertz vorgeschlagen die Abstimmungen offen 
abzuhalten. Alle anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sind damit 
einverstanden. 

 
TOP 11 Vorstandswahlen 
 

1. Geschäftsführer für zwei Jahre – Sascha Sommerhäuser schlägt 
Florian Gertz vor. Er wird einstimmig gewählt und nimmt die 
Wahl an. 

2. 2. Vorsitzende/r für zwei Jahre – Florian Gertz schlägt Franziska 
Ceppok vor. Sie wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl 
an. 

 

Top 12 Wahl der Kassenprüfer 
 
Als Kassenprüfer vorgeschlagen werden, vorgeschlagen: Sascha 
Sommerhäuser, Philipp Kirchartz, Meike Evans und Emilia Lindlau. Es 
wird vorgeschlagen die Abstimmung offen abzuhalten. Alle 
anwesenden stimmberichtigten Mitglieder sind einverstanden. 

Sascha Sommerhäuser: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 
Enthaltungen 

Philipp Kircharz: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen 

Meike Evans: 6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen 

Emilia Lindlau: 7 Ja-s-stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen 

Sascha Sommerhäser wird zum ersten Kassenprüfer gewählt und 
nimmt die Wahl an.  
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Für den zweiten Kassenprüfer wird aufgrund von Stimmengleichheit ein 
weiterer Wahlgang durchgeführt. 

Philipp Kirchartz: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 

Emilia Lindlau: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen 

Philipp Kirchartz wird als zweiter Kassenprüfer und Emilia Lindlau als 
stellvertretende Kassenprüferin gewählt. Beide nehmen die Wahl an. 

 

 

TOP 13 Verschiedenes 

Die Sitzung wurde durch Florian Gertz den Geschäftsführer des TSV 
Much 1913 e.V. um 20:45 Uhr geschlossen. 

 

 

 

 

Florian Gertz, Protokollführer  Michael Hopf  Franziska Ceppok, 
Geschäftsführer    1.Vorsitzender   2.Vorsitzende 
TSV Much 1913 e.V.  TSV Much 1913 e.V. TSV Much 1913 e.V.   

 

 
 

 

 

 

 



Antrag Satzungsänderungen für die JHV 2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit stelle ich folgenden Antrag auf Änderung der Satzung des TSV Much 1913 
e.V. zur Beschlussfassung in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung. 

Die Änderung betrifft folgende Paragrafen. 

§2, §3, §10, §11, §14, §15, §16, §17, §18, §21 

 

Datum Antragsstellung: 23.01.2026 

 

Satzungsänderung in §2 

- Abschnitt 2 wird zu Abschnitt 4. 
- Abschnitt 2 und 3 werden neu hinzugefügt. 

 
(2) Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder 

sexualisierter Art ist. 

(3) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. Der Verein lehnt Bestrebungen und Bindungen parteipolitischer, konfessioneller und 
wirtschaftlicher Art, sowie alle Formen militärischer Ausbildung ab. Der Verein tritt allen extremistischen 
Bestrebungen entschieden entgegen. Der Verein bietet nur solchen Personen die Mitgliedschaft an, die sich 
zu diesen Grundsätzen bekennen. Mitglieder von extremistischen Organisationen gleich welcher politischen 
Ausrichtung, sowie Mitglieder rassistisch und fremdenfeindlich organisierter Organisationen oder religiöser 
Gruppierungen können nicht Mitglied des Vereins werden.  

 

Satzungsänderung in §3 

- In §3 Absatz 1 wird folgender Satz hinzugefügt.  

„Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.“ 
 

(1) Der Verein verfolgt im Rahmen von § 2 dieser Satzung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 

 

 
Satzungsänderung in §10 

- In §10 Abs. 2 soll das Datum der Kündigungsfrist auf den 31.12. gesetzt werden 
 
„Die Kündigung der Mitgliedschaft (Austritt) ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich. Die 
Kündigung ist spätestens zum 15. November (Zugang) schriftlich gegenüber dem Kassenwart zu 
erklären. „ 



Satzungsänderung in §11 

- §11 Absatz 1 wird unterteilt in die Punkte a-e. 

(1) Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen:  
a) bei unehrenhaftem oder unsportlichem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins;  
b) bei groben Verstößen gegen die Ziele des Vereins, die Anordnung des Vorstandes oder der 
Abteilungsleiter und Übungsleiter oder die Vereinsdisziplin;  
c) bei vereinsschädigendem Verhalten;  
d) Ausübung von Gewalt im Zusammenhang mit dem Vereinsleben, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, ausübt. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine 
in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Straftaten vorliegt; 

e) bei Missachtung der notwendigen Distanz, der Intimsphäre und der persönlichen Schamgrenzen der 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie anderer anvertrauten Personen in einer 
Weise, die geeignet ist, die betroffene Person in ihrer Selbstbestimmung spürbar zu beeinträchtigen. 

- In §11 Absatz 4 wird folgender Satz hinzugefügt. 
„wird diese Frist versäumt, kann der Ausschluss nicht mehr angegriffen werden“ 
 

(4) „Der Entscheidung über den Ausschluss kann das betroffene Mitglied widersprechen. Der Widerspruch 
muss schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung bei der 
Geschäftsstelle erhoben werden; wird diese Frist versäumt, kann der Ausschluss nicht mehr 
angegriffen werden. Über den Widerspruch entscheidet der Vereinsrat endgültig. Bis zur endgültigen 
Entscheidung ruht die Mitgliedschaft.“ 

 

Satzungsänderung in §14 

- In §14 Absatz 2 wird ein Wort hinzugefügt 
„grundsätzlich“ 

 
(1) Die Organmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Über Ausnahmen befindet der Vereinsrat. 

 

Satzungsänderung in §15 

- In §15 wird der Punkt a) unter Absatz 1 zu Absatz 2. Absatz 2 wird in die Punkte a-h unterteilt 

Punkt d und e werden durch die unterstrichenen Worte ergänzt 
 

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für die folgenden Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 

b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 

c) Entlastung des Vorstandes 

d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen, soweit diese nicht durch den Vorstand vorgenommen 
werden und Auflösung des Vereins 

e) Wahl des Vorstandes, soweit diese nicht durch den Vorstand selbst im Rahmen der Kooptation 
vorgenommen wird 

f) Bestätigung des Jugendleiters 

g) Wahl der Kassenprüfer 

h) Zulassung und Auflösung von Abteilungen 



 

- Absatz 2 wird zu Absatz 3 und neu formuliert. 

„Die Mitgliederversammlung soll vom Vorstand mindestens einmal im Jahr einberufen werden. Die 
Einladung erfolgt unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens vier Wochen vor 
der Versammlung durch Veröffentlichung auf der Homepage www.tsv-much.de und Auslage in 
den Geschäftsraumen. Anträge zur Tagesordnung können durch die Mitglieder bis zu zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung begründet an den Vorstand gerichtet werden; verspätet eingehende 
Anträge können nur behandelt werde, wenn deren Dringlichkeit durch die Mitgliederversammlung 
festgestellt wird.“ 
 

- Absatz 3 wird Absatz 4 und neu formuliert. 

„Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Der Vorstand hat eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn mindestens 10% der Mitglieder dies unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die Einladungsformalien der ordentlichen Mitgliederversammlung.“ 

 
- Absatz 4 wird zu Absatz 5 
- Absatz 5 der alten Satzung wird gestrichen  
- Absatz 6-9 der alten Satzung bleiben bestehen. 
- In Absatz 9 wird folgender Satz ergänzt. 

„Das Protokoll ist den Mitgliedern bekanntzugeben. Einwendungen gegen das Protokoll oder die 
Beschlussfassung sind nur innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe gegenüber dem Vorstand 
anzumelden. Danach gilt das Protokoll als genehmigt und eine Beschlussanfechtung ist nicht mehr 
möglich. Über Einwendungen gegen das Protokoll entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.“ 
 
 

 
Satzungsänderung in §16 

- In §16 werden die Absätze 3, 5 und 6 neu formuliert. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden einzeln, alternierend für zwei Jahre –1. Vorsitzende/r und 
Geschäftsführer/ in, 2. Vorsitzende/r und Schatzmeister/in - durch die Mitgliederversammlung für zwei 
Jahre gewählt. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Bei Ausscheiden eines der 
gesetzlichen Vertreter können die verbleibenden Mitglieder für die restliche Amtszeit ein Ersatzmitglied 
bestellen. Die Wahl kann auch in Form einer Blockwahl durchgeführt werden. Im Falle des 
Ausscheidens eines Mitgliedes können die verbleibenden Vorstandsmitglieder für die restliche Amtszeit 
ein Ersatzmitglied bestellen 

 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die 
Sitzungen des Vorstandes können auch in hybrider oder in rein virtueller Form stattfinden. Der 
Vorstand ist auch berechtigt, Beschlüsse im Rahmen eines Umlaufverfahrens zu fassen. Hier ist 
ein Beschluss gültig, wenn alle Vorstandsmitglieder beteiligt wurden, bis zu dem gesetzten 
Termin mindestens drei der Vorstandsmitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und 
der Beschluss die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht hat. Bei Beschlussfassung 
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Über die Beschlüsse des 
Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, welches von dem/r Protokollführer/in und dem/r 
Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. 

 

(6) Der Vorstand ist in Absprache mit dem Vereinsrat ermächtigt, Änderungen der Satzung vorzunehmen, 
die aufgrund von Vorgaben von Gerichten oder Behörden erforderlich sind. Gleiches gilt, wenn nur 
redaktionelle Änderungen vorzunehmen sind. Diese Änderungen sind der Mitgliederversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 

 

http://www.tsv-much.de/


- Absatz 7 wird neu hinzugefügt 
 

(7) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

 

Satzungsänderung in §17 

- In §17 Absatz 2 Punkt a wird folgender Satz ergänzt 
„mit Ausnahme der Geschäftsordnung des Vorstandes“ 

 

(2) Unbeschadet anderer Satzungsregelungen ist der Vereinsrat ausschließlich in folgenden 
Angelegenheiten zuständig: 

a) Genehmigung der Vereinsrichtlinien und Ordnungen, mit Ausnahme der Geschäftsordnung des Vorstandes 
 

Satzungsänderung in §18 

- In §18 wird ein Absatz ergänzt, sodass Absatz 2 zu Absatz 3 wird. 
Der neue Absatz 2 lautet 

 
(2) Die Vereinsjugend wird durch einen Jugendleiter vertreten. 

 

 

Satzungsänderung in §21 

- In §21 Absatz 5 werden folgende Worte ergänzt 
„mildtätige oder kirchliche“ 

 
(5) Bei Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die 

Gemeinde Much, welche dieses unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

 

Florian Gertz 

Geschäftsführer des TSV Much 1913 e.V. 

 



Tradition seit 1913 - Geschäftsstelle 

Teilnehmerliste Jahreshauptversammlung 2024 
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Bankverbindung: KSK Köln I Gläubiger ID: DE90ZZZ00000448914 

IBAN: DE49370502990007000797 1 BIC: COKSDE3XXX 

TSV Much 1913 e.V. Geschäftsstelle: Oberheiden 1D, 53804 Much, Mobil 01577/0385744, 
https://tsv-much.de/ Geschäftsführender Vorstand: Florian Gertz (Geschäftsführer), 

Michael Hopf ( 1. Vorsitzender), Franziska Ceppok (2.Vorsitzende), Andre Spanier (Schatzmeister 



w ~ 
Tradition seit 1913 

Protokoll der ordentlichen 
Jahreshauptversammlung Jugend 2024 

Hiermit lege das Protokolll JHV Jugend vom 11.12.2025 vor 

Top 1 Begrüßung durch den Jugendleiter 
Justin Tillmann begrüßt die anwesenden Mitglieder 

TOP 2 Wahl einer Protokollführerin/eines Protokollführers 
Sascha Sommerhäuser wurde einstimmig gewählt 

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 

TOP 4 Feststellung der stimmberechtigen Teilnehmer. 
Es wurde gern. Satzung (§ 15, Absatz 1) eingeladen. 
Stimmberechtige Mitglieder sind anwesend 

TOP 5 Bericht der Jugendwarte aus den Abteilungen 
Entfallen 

TOP 6 Bericht des Jugendleiters 
Entfallen 

TOP 7 Entlastung des Jugendausschusses 
Der Jugendausschluss wurde einstimmig entlastet. 

TOP 8 Wahl des Jugendleiters/ Jugendleiterin 
Jerome Morawetz wurde einstimmig gewählt 

TOP 9 Wahl des stellvertretenden Jugendleiters. 
Sascha Sommerhäuser wurde einstimmig gewählt 

Die Sitzung wurde um 19:50 Uhr durch Justin Tillmann geschlossen 

Sascha Sommerhäuser, 
Protokollführer 

Jerome Morawetz 
Jugendleiter 

Anwesende : Justin Tillmann, Michael Hopf, Sascha Sommerhäuser, Jerome Morawetz 

TSV Much 1913 e.V. 

Oberheiden 10 
53804 Much 

Tel.: 01577 / 0385744 

Jerome Morawetz 
Jugendleiter 

lnfo@tsv-much.de 
www.tsv-much.de 

11. Dezember 2025 

Bankverbindung: KSK Köln I Gläubiger ID: DE90ZZZ00000448914 
IBAN: DE49370502990007000797 1 BIC: COKSDE3XXX 

TSV Much 1913 e.V. Geschäftsstelle: Oberhelden 10, 53804 Much. Mobil 01577/0385744, 
www.sport.tsv-much.de. Michael Hopf (1.Vorsitzender), Franziska Ceppok (2.Vorsitzende), 

Jerome Morawetz(Jugendleiter). 



Protokoll Kassenprüfung 

2024 
Kassenprüfungsbericht für das Jahr ___________ _ 

TSV Much 1913 e.V. 
Für (Vereinsname) ________________ _ 

13.11.2025 
Am. _________ hat die Kassenprüfung 

18:30 20:00 
für den Zeitraum ______ bis ______ stattgefunden. 

Die Kassenprüfung wurde von den bestellten Kassenprüfern durchgeführt 

(Name, Anschrift) ßoJf, /4/,~ 
1 

(Name, Anschrift} \( ; rc.. l,w .--t- 1 P h ; d ; ff 
o· Kassenprüfung hat 
ieine Beanstandung ergeben. Die Konten wurden für den Zeitraum über ordnungsgemäß und ordentlich geführt 
D folgende Ergebnisse oder Beanstandungen e,gebeo: 

Die Belege und ~toauszüge lagen 
D vollständig i! unvollständig vor. 
~ie Belege sind eindeutig gekennzeichnet 
~Die Kassenprufer schlagen die Entlastung der Vorstandschaft \IOL 

D Die Kassenprüfer stimmen der Entlastung nicht zu. 
D Ein weiterer Prüfungstermin ist für den ______ angesetzt. 

Besondere Bemerkungen zur erfolgten Kassenprüfung:keine 0 

Bemerkungen: } kkJ-~ ~ ~ -~ kJ h1'M v-of. 

(Ort)_µ,_~--~· (Datum)._____..;1_} _J/l_._fp,_~_('_ 
( 

Unterschriften Kassenprüfer: -,~-::-i'-t:7''---'~,c;....;;,.------ __ p_ .. _( <_,_· r_i_C_c.,_,r_t--_____ _ 

Quelle: DEUTSCHES EHRENAMT 
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